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Liebe Mandanten und  
Geschäftspartner,

auf den folgenden Seiten erlauben wir uns,  
Sie über die neusten Entwicklungen des  
Steuerrechts zu informieren. Haben Sie  

Fragen zu den Artikeln dieser Ausgabe oder 
 zu anderen Themen? Bitte sprechen Sie uns  an.  

Wir beraten Sie gern.

Lohnsteuer  10.06.2025

Kirchensteuer  10.06.2025

Solidaritätszuschlag 10.06.2025

Umsatzsteuer  10.06.2025

Steuertermine  
im Monat Juni

Sozialversicherung 26.06.2025
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Newsdienst
Aktuelles aus den Bereichen Steuern, Recht und Wirtschaft im Monat Juni 2025.

Versorgungsleistungen aus einer frü-
heren inländischen Betriebsstätte an 
eine im EU-Ausland wohnende Person
Das Finanzgericht Baden-Württemberg ent-
schied, dass der in der Slowakei wohnende 
Bezieher von Versorgungsleistungen aus einer 
inländischen Versorgungseinrichtung für eine 
konkret bezeichnete Berufsgruppe (im Streit-
fall einer Leistung des Vertreterversorgungs-
werks) im Inland beschränkt einkommensteu-
erpflichtig ist (Az. 12 K 549/23). 

Die an den Kläger gezahlten Versorgungs-
leistungen seien nachträgliche Einkünfte 
aus Gewerbebetrieb. Diese seien nach Be-
rücksichtigung der Entstehungsgeschichte 
der Vorschriften zu den inländischen Ein-
künften und der Gesetzessystematik durch 
die ursprünglich betriebene inländische Be-
triebsstätte veranlasst. Nach Auffassung der 
Richter steht einer Besteuerung der Gewin-
neinkünfte das Doppelbesteuerungsabkom-
men Slowakei nicht entgegen.
Hierzu ist jedoch die Revision beim Bundes-
finanzhof (Az. I R 2/25) anhängig.

Keine Anerkennung einer doppelten 
Haushaltsführung bei Fahrzeit  
zwischen Hauptwohnung und Tätig-
keitsstätte von etwa einer Stunde
Ein Geschäftsführer war bei einer etwa 30 km 
entfernt ansässigen Arbeitgeberin angestellt 
und mietete eine Zweitwohnung in ca. 1 km 
Entfernung von seiner Arbeitsstätte. Er mach-
te einen Anspruch auf Berücksichtigung von 
Aufwendungen für eine doppelte Haushalts-
führung geltend.

Das Finanzgericht Münster wies die Klage 
ab (Az. 1 K 1448/22). Das Finanzamt habe 
hier zu Recht abgelehnt, bei den Einkünften 
des Klägers aus nichtselbstständiger Arbeit 
zusätzliche Werbungskosten für die geltend 
gemachte doppelte Haushaltsführung zu 
berücksichtigen. Der Ort des eigenen Haus-
stands und der Beschäftigungsort des Klägers 
fallen im Streitfall nicht auseinander, denn der 
Kläger könne seine Arbeitsstätte von seinem 
ca. 30 km entfernten Hausstand aus mit dem 
Pkw ausweislich eines Online-Routenplaners 
im Berufsverkehr innerhalb von 50 bis 55 Mi-
nuten erreichen. Da die üblichen Wegezeiten 
maßgeblich seien, sei nicht darauf abzustel-
len, dass die Fahrzeit nach Angaben des Klä-

gers aufgrund von Baustellen zeitweise im 
Einzelfall länger gedauert haben sollte. Außer-
halb des Berufsverkehrs betrage die Fahrzeit 
ausweislich des Online-Routenplaners ledig-
lich ca. 30 Minuten.

Ablösung eines Zinsswaps
Die Klägerin hatte zur Errichtung eines Wind-
parks im Jahr 2008 ein Darlehen aufge-
nommen. Die Fälligkeit der letzten Rate war 
für den 31.03.2023 vereinbart, der Zinssatz 
war bis zum 31.03.2018 festgeschrieben. Im 
Jahr 2014 schloss die Klägerin mit der Dar-
lehensgeberin für die Restlaufzeit des Dar-
lehens nach Ablauf der Zinsbindung einen 
Zinsswap. Dieser war so ausgestaltet, dass 
der Zahler der Festbeträge (die Klägerin) an 
jedem Zahlungstermin für Festbeträge den 
entsprechenden Festbetrag an den Zahler 
der variablen Beträge zahlt und der Zahler 
der variablen Beträge (die Darlehensgeberin) 
an jedem Zahlungstermin für variable Beträge 
den entsprechenden variablen Betrag an den 
Zahler der Festbeträge zu zahlen hatte. Sollte 
der variable Satz negativ sein, hatte nach der 
Vereinbarung der Zahler der Festbeträge an 
dem betreffenden Fälligkeitstag für die vari-
ablen Beträge zusätzlich den als absoluten 
Betrag ausgedrückten variablen Betrag an den 
Zahler der variablen Beträge zu zahlen. Später 
vereinbarte die Klägerin mit der Darlehensge-
berin eine feste Verzinsung für die Restlauf-
zeit des Darlehens und löste den Zinsswap-
Vertrag gegen Zahlung eines Ablösebetrags 
ab. Diesen Ablösungsbetrag machte sie als 
Betriebsausgabe geltend, was das beklagte 
Finanzamt unter Verweis auf die Vorschrift 
des § 15 Abs. 4 Satz 3 EStG ablehnte.

Das Niedersächsische Finanzgericht ent-
schied, dass es sich zwar bei dem Zinsswap 
um ein Termingeschäft im Sinne des § 15 
Abs. 4 Satz 3 EStG handele, vorliegend aber 
zugunsten der Klägerin die Rückausnahme 
(§ 15 Abs. 4 Satz 4 EStG) greife. Denn die 
Klägerin habe damit ein Geschäft zur Absi-
cherung des gewöhnlichen Geschäftsbetriebs 
getätigt. Mit der bewirkten Zinsbindung für die 
Restlaufzeit des Darlehens sei der Abschluss 
der Zinsswaps geeignet gewesen, die Risi-
ken aus dem ursprünglichen Grundgeschäft, 
dem Darlehensvertrag, abzusichern. Anders 
als in bisher entschiedenen Fällen sei die 

Klägerin kein weiteres Risiko (etwa durch die 
Verbindung mit einem Währungsswap) ein-
gegangen. Vielmehr bewirkte der Zinsswap 
für die Klägerin hier wirtschaftlich nur eine 
Zinsfestschreibung bis zum Darlehensende. 
Mit der Ablösung des Swaps habe die Klägerin 
lediglich die Aufwendungen in einer Summe 
vorgezogen, die anderenfalls über die Rest-
laufzeit des Swap-Geschäfts entstanden 
wären. Schließlich habe der Abschluss des 
Darlehensvertrags auch zum gewöhnlichen 
Geschäftsbetrieb der Klägerin gehört, weil es 
für Betreiber von Windparks üblich sei, die 
Anschaffung ihres Anlagevermögens durch 
Darlehen zu finanzieren.

Kein Werbungskostenabzug  
für private Umzugskosten trotz  
Homeoffice-Zwang
Berufstätige Eheleute lebten mit ihrer Toch-
ter in einer 3-Zimmer-Wohnung und arbei-
teten nur in Ausnahmefällen im Homeoffice. 
Ab März 2020 - bedingt durch die Corona-
Pandemie - arbeiteten sie überwiegend im 
Homeoffice, dort im Wesentlichen im Wohn-/
Ess-zimmer. Ab Mai 2020 zogen sie in eine 
5-Zimmer-Wohnung, in der sie zwei Zimmer 
als häusliches Arbeitszimmer einrichteten und 
nutzten. Den Aufwand für die Nutzung der Ar-
beitszimmer und die Kosten für den Umzug in 
die neue Wohnung machten sie in ihrer Ein-
kommensteuererklärung als Werbungskos-
ten geltend. Das beklagte Finanzamt erkannte 
die Aufwendungen für die Arbeitszimmer an, 
mangels beruflicher Veranlassung lehnte es 
den Abzug der Kosten für den Umzug jedoch 
ab. Demgegenüber bejahte das Finanzgericht 
Hamburg den Werbungskostenabzug auch für 
die Umzugskosten und gab der Klage insoweit 
statt. Der Umzug in die größere Wohnung sei 
beruflich veranlasst gewesen, da er zu einer 

Für Einkommensteuerpflichtige

HINWEIS
Bei der Grundform eines Zinssatz-Swaps 
verpflichten sich die Vertragsparteien in ei-
nem festgelegten Zeitraum zu bestimmten 
Terminen Zahlungen von Beträgen in der 
gleichen Währung zu leisten, die zu be-
stimmten, unterschiedlichen Zinssätzen auf 
einen nominellen Kapitalbetrag berechnet 
werden.
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wesentlichen Erleichterung der Arbeitsbedin-
gungen der Kläger geführt habe. 

Dem folgten die Richter des Bundesfinanz-
hofs nicht. Sie stellten maßgeblich darauf ab, 
dass die Wohnung dem privaten Lebensbe-
reich zuzurechnen sei, die Kosten für einen 
Wechsel der Wohnung daher regelmäßig zu 
den steuerlich nicht abziehbaren Kosten der 
Lebensführung zählten. Etwas anderes gelte 
nur, wenn die berufliche Tätigkeit des Steu-
erpflichtigen den entscheidenden Grund für 
den Wohnungswechsel dargestellt und private 
Umstände hierfür eine allenfalls ganz unter-
geordnete Rolle gespielt haben. Dies sei nur 
aufgrund außerhalb der Wohnung liegender 
Umstände zu bejahen, etwa wenn der Umzug 
Folge eines Arbeitsplatzwechsels gewesen sei 
oder die für die täglichen Fahrten zur Arbeits-
stätte benötigte Zeit sich durch den Umzug 
um mindestens eine Stunde täglich vermin-
dert habe. (Az. VI R 3/23).

Werbungskostenabzugsverbot für 
Vermögensverwaltergebühren
Ein Anleger hatte im Veranlagungszeitraum 
2020 erhebliche Vermögensverwaltergebüh-
ren gezahlt, die über dem Sparerpauschbetrag 
lagen. Diese machte er in seiner Einkommen-
steuererklärung als Werbungskosten geltend. 
Das Finanzgericht Sachsen-Anhalt ordnete 
die im Streitjahr gezahlte Vermögensverwal-
tergebühr als Werbungskosten (gem. § 9 Abs. 
1 Satz 1 EStG) ein, die unter das Abzugsverbot 
(gem. § 20 Abs. 9 Satz 1 Halbsatz 2 EStG) fal-
len. Dieses Abzugsverbot schließe einen Wer-
bungskostenabzug bei Kapitalerträgen gene-
rell aus - nur der Sparerpauschbetrag werde 

berücksichtigt. Der Kläger argumentierte, dass 
das Abzugsverbot gegen den Gleichbehand-
lungsgrundsatz (Art. 3 Abs. 1 des Grundgeset-
zes) verstoße, insbesondere weil bestimmte 
pauschale Vermögensverwaltergebühren laut 
des Bundesfinanzministeriums anteilig doch 
als Anschaffungs- oder Veräußerungskosten 
anerkannt werden könnten. 

Die Richter des Bundesfinanzhofs wiesen 
die Nichtzulassungsbeschwerde gegen das 
Urteil des Finanzgerichts als unbegründet zu-
rück (Az. VIII B 79/24). Sie sahen keine verfas-
sungsrechtlich relevante Ungleichbehandlung 
und auch keine verfassungsrechtliche Frage-
stellung, die eine Revision rechtfertigen könne. 
Das Werbungskostenabzugsverbot (gem. § 
2 Abs. 2 Satz 2 i. V. m. § 20 Abs. 9 EStG) sei 
auch gegenüber Anlegern höherer Kapitaler-
träge, denen Werbungskosten (hier: aus Ver-
mögensverwaltergebühren) deutlich oberhalb 
des Sparerpauschbetrags erwachsen, eine 
verfassungsrechtlich zulässige typisierende 
Regelung im System der abgeltend besteu-
erten Kapitalerträge.

Berufliche Fahrtkosten: Behandlung 
einer Leasingsonderzahlung
Der Kläger leaste im Rahmen seiner Tätigkeit 
als Außendienstmitarbeiter einen Pkw, leis-
tete hierfür eine Leasingsonderzahlung und 
übernahm weitere Kosten (z. B. Fahrzeugzu-
behörkosten). In seiner Einkommensteuerer-
klärung machte er Fahrtkosten für seine Au-
ßentätigkeit als Werbungskosten geltend. Die 
Ermittlung der Fahrtkosten basierte auf einem 
Kilometersatz, welchen der Kläger im Vorjahr 
auf der Basis der Fahrleistung ermittelte 

und im Streitjahr erneut anwendete. Bei der 
Ermittlung der Fahrtkosten wurden u. a. die 
geleisteten Leasingsonderzahlungen für den 
gesamten Leasingzeitraum zugrunde gelegt. 
Das beklagte Finanzamt erkannte die geltend 
gemachten Fahrtkosten der Höhe nach nicht 
an. Der hiergegen erhobenen Klage gab das 
Finanzgericht München statt. 

Der Bundesfinanzhof ändert seine Ansicht 
dahingehend, dass eine Leasingsonderzah-
lung im Rahmen der Ermittlung der jährlichen 
Fahrzeuggesamtkosten periodengerecht auf-
zuteilen ist (Az. VI R 9/22). Die Richter hoben 
das Urteil auf und wiesen die Sache zur an-
derweitigen Verhandlung und Entscheidung 
an das Finanzgericht München zurück.

Absetzbarkeit von Rechts- und  
Beratungskosten bei Anteilsverkäufen 
– kein Abzug 
Eine Tochtergesellschaft, die in einem Organ-
schaftsverhältnis zur Klägerin als Organträge-
rin stand, veräußerte Anteile an ihrer Tochter-
gesellschaft - also einer Enkelgesellschaft der 
Klägerin. Die Klägerin hatte im Zusammen-
hang mit der Veräußerung der Enkelgesell-
schaft Rechts- und Beratungsleistungen in 
eigenem Namen beauftragt und die Kosten 
daraus getragen. Das beklagte Finanzamt 
klassifizierte diese Ausgaben als Veräuße-
rungskosten der Tochtergesellschaft, die im 
Rahmen des § 8b Abs. 2 des Körperschaft-
steuergesetzes nur teilweise abziehbar seien. 
Die Klägerin argumentierte, dass die Kosten 
allein ihr und nicht der Tochtergesellschaft 
zuzurechnen und auf ihrer Ebene ohne An-
wendung des § 8b KStG in voller Höhe ab-
zugsfähig seien.

Das Finanzgericht Düsseldorf gab der Klage 
statt und ließ die streitigen Aufwendungen in 
voller Höhe zum Abzug zu (Az. 7 K 1811/21 
K). Eine Zurechnung der Kosten zur Tochter-
gesellschaft komme nicht in Betracht. Bei den 
Aufwendungen für von der Klägerin in Auftrag 
gegebene Rechts- und Beratungsleistungen 
im Zusammenhang mit der Veräußerung der 
Enkelgesellschaft handelt es sich um Be-
triebsausgaben der Klägerin, die nicht dem 
Abzugsverbot (§ 8b Abs. 2 oder Abs. 3 KStG) 
zu unterwerfen seien. Daher seien die Auf-
wendungen in voller Höhe einkommenswirk-
sam. Des Weiteren seien die Rechts- und Be-
ratungsleistungen nicht als verdeckte Einlage 
zu qualifizieren. Eine verdeckte Einlage liege 
mangels eines einlagefähigen Wirtschafts-
guts nicht vor, da die Klägerin in der konkreten 
Konstellation nicht auf einen Aufwendungser-
satzanspruch - etwa aus einer Geschäftsfüh-
rung ohne Auftrag - verzichtet habe. Auch ein 

sog. abgekürzter Vertragsweg liege nach Auf-
fassung der Richter nicht vor, da die rechtliche 
Gestaltung des Sachverhalts für den Abzug 
entscheidend sei. Eine fingierte Zuwendung 
komme - anders als z. B. im Bereich von Ver-
mietungseinkünften - nicht in Betracht.

HINWEIS
Die Entscheidung, die hohe Relevanz für 
Konzernstrukturen mit Organschaftsverhält-
nissen hat, ist nicht rechtskräftig. Die Revi-
sion wurde wegen der grundsätzlichen Be-
deutung der Frage der Anwendung des 
abgekürzten Vertragswegs bei Körperschaf-
ten vom Finanzgericht Düsseldorf zugelas-
sen. Die Revision zum Bundesfinanzhof 
wurde eingelegt. Das BFH-Aktenzeichen ist 
noch nicht bekannt.

HINWEIS
Aufwendungen des Arbeitnehmers für be-
ruflich veranlasste Fahrten, die nicht Fahrten 
zwischen Wohnung und erster Tätigkeits-
stätte im Sinne des § 9 Abs. 4 des Einkom-
mensteuergesetzes sowie keine Familien-
heimfahrten sind (sonstige berufliche 
Fahrten), sind nach § 9 Abs. 1 Satz 3 Nr. 4a 
Satz 1 EStG in ihrer tatsächlichen Höhe als 
Werbungskosten zu berücksichtigen. Anstel-
le der tatsächlichen Aufwendungen, die dem 
Arbeitnehmer durch die persönliche Benut-
zung eines Beförderungsmittels entstehen, 
können die Fahrtkosten mit den pauschalen 
Kilometersätzen angesetzt werden, die für 
das jeweils benutzte Fahrzeug als höchste 
Wegstreckenentschädigung nach dem Bun-
desreisekostengesetz festgesetzt sind.

Für Körperschaftsteuerpflichtige
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ist eine Kooperation aus eigenständigen, also recht-
lich selbstständigen Steuerkanzleien, Rechtsan-
waltskanzleien und Wirtschaftsprüfungskanzleien.
Mandatsverhältnisse werden mit der jeweiligen 
Kanzlei und nicht mit dem Kooperationsverbund 
geschlossen. 

Die Mitgliedskanzleien der HSP GRUPPE koope-
rieren u. a. in den Bereichen IT, Datenschutz und 
Datensicherheit,  Personalmanagement, Marketing, 
fachlicher Austausch und gemeinsame Fachveran-
staltungen, Qualitätssicherung sowie wechselsei-
tige fachliche Unterstützung bei Bedarf und vorhe-

riger Zustimmung des Rat suchenden Mandanten. 
Zur Wahrung der Verschwiegenheitspflicht ist eine 
wechselseitige Einsichtnahme in Daten ohne Ein-
willigung des Mandanten technisch ausgeschlossen. 
Unsere Mandanten profitieren jedoch von der brei-
ten Wissensbasis in den vorgenannten Bereichen.

Die HSP GRUPPE

Anonymes Hinweisgebersystem der 
niedersächsischen Steuerverwaltung 
geht online
Seit 22.04.2025 können Bürger in Niedersach-
sen Steuerdelikte über ein anonymes Hinweis-
gebersystem anzeigen. Das Portal https://
anonymer-steuerhinweis.mf.niedersachsen.
de/meldung soll einen sicheren und diskre-
ten Kommunikationsweg bieten, um sowohl 
namentliche als auch anonyme Hinweise 
abzugeben.

Mit dem neuen digitalen Angebot will die 
niedersächsische Steuerverwaltung die Bear-
beitung anonymer Hinweise verbessern und 
eine bestehende Vollzugslücke schließen.
Ein vergleichbares System ist bereits in Ba-
den-Württemberg und Schleswig-Holstein 
im Einsatz.

Unzulässige Zweitwohnungsteuer bei 
Nest- oder Wechselmodell
Das Verwaltungsgericht Weimar entschied, 
dass die Erhebung einer kommunalen Zweit-
wohnungsteuer (auch) unzulässig in Fällen 
des ehelichen Getrenntlebens ist, wenn und 
soweit die gemeinsamen ehelichen Kinder des 
zur Zweitwohnungsteuer herangezogenen ge-
trennt lebenden Elternteils mit Zweitwohnsitz 
im Rahmen des familiären Nestmodells oder 
auch des Wechselmodells am Erstwohnsitz 
regelmäßig betreut werden (Az. 3 K 1578/23 
We).
Im Streitfall betreute ein getrennt lebendes 
Ehepaar seine gemeinsamen Kinder zunächst 
im Nest- und später im Wechselmodell. Für 
eine Nebenwohnung in einer anderen Stadt 
sollte der Mann Zweitwohnungsteuer i. H. von 

960 Euro jährlich zahlen. Eine Ausnahme von 
der Zweitwohnungsteuerpflicht sah die Er-
furter Satzung nur für nicht dauernd getrennt 
lebende Eheleute mit Zweitwohnsitz vor. Das 
Verwaltungsgericht hält das für einen „ekla-
tanten“ Verstoß gegen den Schutz der Fa-
milie und den Gleichbehandlungsgrundsatz. 
Die Entscheidung, die gemeinsamen Kinder 
im Nest- oder Wechselmodell zu betreuen, 
sei verfassungsrechtlich geschützt - und 
zwar genauso wie bei nicht getrennt lebenden 
Eheleuten. Eine Zweitwohnungsteuerpflicht 
verstoße in solchen Fällen gegen Art. 3 Abs. 1 
des Grundgesetzes, sachliche Gründe für eine 
unterschiedliche Behandlung nicht getrennt 
lebender und getrennt lebender Eheleute seien 
nicht erkennbar.

Sonstiges

Provisionen in Form der Krypto- 
währung Ether zulässig
Das Bundesarbeitsgericht entschied, dass 
Arbeitnehmer unter bestimmten Bedingun-
gen Provisionen in Form der Kryptowährung 
Ether erhalten können. Ether als Sachbezug 
zu vereinbaren sei nur dann möglich, wenn 
dies bei objektiver Betrachtung im Interes-
se des Arbeitnehmers liege. Zudem müsse 
ein bestimmter unpfändbarer Betrag des  
Arbeitsentgelts in Geld ausgezahlt werden 
(Az. 10 AZR 80/24).

Hintergrund des Urteils ist ein Streit zwi-
schen einem Unternehmen, das sich auch mit 
Kryptowährung befasst, und einer ehemaligen 
Arbeitnehmerin. Die Provisionsvereinbarung 
zwischen den Beteiligten sah eine spezielle 
Auszahlungsmodalität vor. Die Provision sollte 

zwar zuerst in Euro berechnet werden, dann 
aber zum Fälligkeitszeitpunkt (immer am 
letzten Tag des Folgemonats) zum aktuel-
len Wechselkurs in die Kryptowährung Ether 
(ETH) umgerechnet werden. Dieser Anspruch 
sollte durch die Übertragung der entsprechen-
den Menge ETH auf eine von der Klägerin 
benannte Wallet (sog. digitale Geldbörse für 
Kryptowährungen) erfüllt werden. Sie klagte, 
dass ihr noch ausstehende Provisionsansprü-
che - wie im Arbeitsvertrag festgehalten - in 
Ether übertragen werden sollen. Das Unter-
nehmen war hingegen der Ansicht, dass die 
Ansprüche bereits durch eine Geldzahlung 
erfüllt seien. Es sei unzulässig, Arbeitsentgelt 
in Form von Kryptowährung auszuzahlen.

Das Bundesarbeitsgericht gab der Klä-
gerin recht. Der Klägerin stehen die geltend 

gemachten Provisionen, zu erfüllen durch 
Übertragung von ETH, dem Grunde nach zu. 
Es entschied, dass die Übertragung der Kryp-
towährung Ether zur Erfüllung von Provisions-
ansprüchen des Arbeitnehmers, wenn dies bei 
objektiver Betrachtung im Interesse des Arbeit-
nehmers liegt, als Sachbezug im Sinne von § 
107 Abs. 2 Satz 1 GewO vereinbart werden 
kann. Nach § 107 Abs. 2 Satz 5 GewO dürfe 
jedoch der Wert der vereinbarten Sachbezüge 
die Höhe des pfändbaren Teils des Arbeitsent-
gelts nicht übersteigen. Dem Arbeitnehmer 
müsse zumindest der unpfändbare Betrag 
seines Entgelts in Geld ausgezahlt werden. Im 
Streitfall müsse allerdings die genaue Höhe des 
Anspruchs vom zuständigen Landesarbeits-
gericht in Baden-Württemberg als Vorinstanz 
verhandelt und entschieden werden.
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